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Diözesan-Verordnungen
des Bistums Basel.

Vorbemerkung.
Nachdem der Heilige Vater Papst Benedikt XV.

in dem Codex juris' canonici für die ganze Kirche (ausser
dem Orient) ein trefflich ausgearbeitetes Gesetzbuch des

gesamten kanonischen Rechts herausgegeben und ver-

ordnet hat, in welchem die zur Zeit noch geltenden Kir-

ch'engesetze mit zeitgemässen Verbesserungen und Ver-

vollständigungen zusammengestellt sind, sehen sich' die

Bischöfe veranlasst, ihre Diözesan-Verordnungen zu revi-

dieren, sie mit dem neuen Gesetzbuche in Einklang
Zu bringen und nach Bedürfnis eigene neue Vorschrif-
ten zu erlassen.

Das Bistum Basel, das aus Teilen verschiedener

Diözesen zusammengesetzt ist und mehrere Kantone mit

eigenen Gesetzen und Gebräuchen in kirchlichen Din-

gen urnfasst und darum vielerlei Schwierigkeiten auf-

weist, hat durch Unsern hochverdienten Vorgänger Bi-

schof Leonhard im' Jahre 1896 eigene Diözesan-Kon-

stitutionen erhalten, die viel Gutes gestiftet haben; sie

bedürfen jetzt aber ebenfalls: einer Revision und' Ver-

vollständigung. Hiezu ist längere Zeit erforderlich. Mit
Hilfe berufener Kräfte und im Vertrauen auf Gottes

Beistand wollen Wir die Aufgabe wenigstens beginnen.

Die sich ergebenden neuen Erlasse können als

Vorarbeiten für eine künftige Diözesänsynode betrach-

tet werden. Wir werden sie, wie alle bischöflichen Veir-

Ordnungen, in der schweizerischen Kirchenzeitung ver-

öffentlichen und behalten uns! vor, von denselben Se-

Paratabzüge in handlichem Format herstellen zu lassen.

Wir lassen sie in freier Folge nach Unserm Gutfinden

erscheinen.

Solo t h urn, im Juli 1918.

-j* Zr/zo/ms

Bischof von Basel und Lugano:

I. Studienordnung*
für die Theologie-Studierenden aus dem Bistum Basel.

— Revidiert 1918. —

1. Studierende, welche sich dem geistlichen Stande

zuwenden wollen, sollen vor dem Beginn der theologP
sehen Studien be*im hochw. Diözesanbischof um Auf-
nähme unter die Kandidaten der Theologie nachsuchen.

Um diese zu erlangen, haben sie sich übet ge-
nügende Votbildung durch einen geordneten und

vollständigen Studiengang in den Gymnasialfächern, 'ein-

schliesslich der griechischen Sprache, und in der Philo-
sophie auszuweisen.

Das kann geschehen durch Vorlage eines Reife-

Zeugnisses einer öffentlichen Lehranstalt oder durch eine

gleichwertige Bescheinigung.
2. Die theologischen Studien sollen ohne!

den Ordinandenkurs wenigstens drei Jahre dauern und
folgende Fächer umfassen: Einleitung in die Heilige
Schrift des Alten und des Neuen Testaments, Hebräisch,
Kirchengeschichte, alt- und neutestamentliche Exegese,

Apologetik, Dog'matik, Moral, kanonisches Recht und
Pastoral mit Katechetik, Homiletik und Pädagogik.

3. Der Bischof wünscht, dass die Theologiestudie-
renden des Bistums die unter seiner Aufsicht stehende,
mit einem Konvikt verbundene theologische Lehr-
ans t alt (Fakultät) in Luzern, die sich für sie in

wissenschaftlicher, aszetischer und finanzieller Hinsicht
empfiehlt, besuchen.

Der Besuch derselben ist für das erste und das!

letzte Studienjahr (Ordinandenkurs) obligatorisch.
Kandidaten, .welche in das theologische Konvikt

(Priesterseminar) in Luzern eintreten wollen, haben

sich Unter Beilage der unter 1. genannten Ausweise,
des Tauf- und Fiirmscheines, und eines Sittenzeugnissesi
ihres Ortspfarrers beim Herrn Regens anzumelden.

4. Studierende, welche eine andere theo-
logische Lehranstaft oder Hochschule beziehen

wollen, haben vom Bischöfe unter Angabe ihrer Be-

weggründe die Erlaubnis nachzusuchen und ihm den

Plan ihrer Studien zur Genehmigung vorzulegen.

* Vergleiche die „Ratio studiorum pro studiosis Dioecesis

Basileensis" s. Theologiae operam dantibus im Appendix consti-

tutionum Synodalium vom Jahre 1896, pag. 113.
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Wenn an dem auswärtigen Studienort ein theo-
logischer Konvikt besteht, so sollen sie in denselben

eintreten. Am Ende eines jeden Semesters oder doch'

des Studienajbres, sollen alle auswärts' studierenden!
Kandidaten über die gehörten Fächer eine Prüfung
bestehen und die Zeugnisse über dieselbe, sowie die
Frequenzscheine samt einem kurzen Studienbericht dem!

Bischof einsenden.

5. Nach Absolvierung der theologischen Studiere

müssen die Kandidaten des geistlichen Standes! dert

Ordinandenkurs im Priesterseminar des; Bistumsi
durchmachen.

Derselbe hat zur Aufgabe, ausser Repetitionere
in einzelnen wissenschaftlichen Fächern, besonders prak-
tische homiletische und katechetische Hebungen, Kasui-
stik, Liturgik, kirchliche Geschäftsführung, Kirchengesang
und aSzetische Ausbildung*).

Er beginnt jew'eilen im Herbst gleichzeitig mit;
den andern Kursen der theologischen Fehranstalt und

dauert bis zum Ende des! Studienjahres.

Vor der Aufnahme in den Ordinandenkurs haben
die Kandidaten eine Aufn'ah'ms'priifung (exametn!

pro introitu) zu bestehen. Für diesie haben sie sich
beim Präsidenten der Prüfungskommission anzumelden
und den Maturitätsäusweis, die theologischen Studien-
und Prüfungszeugnisse samt einem Sittenzeugnis ,ihres!

Heimat-Pfarramtes einzureichen.

Gegenstände dieser Prüfung sind : Exegese mit
Einleitung, Kirchengeschichte, Apologetik, Dogmatik, Mo-
ral, kanonisches Recht und Pastoral mit Katechetik, Ho-
miletik und Pädagogik. Sie ist eine schriftliche und eine
mündliche und findet im Priesterseminar in Luzern, in
tier Regel nach Beendigung des dritten Studienjahres,
statt.

Die Abnahme dieser Prüfung wird vom- Bis'chlofe

in der Regel den Professoren der theologischen Lehr-
anstalt in Luzern nach' ihren Lehrfächern übertragen,
wofür ihnen ein angemessenes Honorar ausgesetzt wird.

Der B i s e h o f wird nach' Möglichkeit persönlich'
der Prüfung beiwohnen oder einen Vertreter dazu ab-
ordnen. Auch werden die Domherren der Semifiarkom-
mission zu derselben eingeladen.

Ueber die mit Erfolg bestandene Prüfung wird den
Kandidaten von der Prüfungskommission ein Zeugnis
mit einer Durchschnittsnote ausgestellt

Wenn die Leistungen eines Kandidaten in der Dog-
matik oder in der Moral oder in zwei andern theologi-
sehen Fächern ungenügend sind, so gilt die Prüfung'
als nicht !m i t Erfolg bestanden; es ist aber dem
Kandidaten gestattet, die Prüfung in diesen Fächern vor
dem Beginn des Ordinandenkurses zu wiederholen.

Die Aufnahme in den Ordinandenkurs geschieht
auf Grund des Prüfungszeugnisses durch! den Bischof
im Einverständnis mit der Seminarkomüreission.

* Die „Statuta Seminarii Dioecesis Basileensis Lucernae" vom
Jahre 1893 siehe im Appendix Constitutionen! synodalium pag. 103.

6. Studierende des Bistums Basel, welche sich denf

geistlichen Stande zu widmen gedenken, können vom'

Bischöfe auf Empfehlung ihres Ortspfarrers hin und

gegen Vorweisung günstiger Studienzeugnisse durch" die

bischöfliche Kanzlei, Studierende der theologischen Lehr-

anstalt in Luzern durch Vermittlung des Herrn Semi-

narregens, mit Stipendien bedacht werden, Theo-
Dogen an andern Anstalten nur, wenn sie in einem

Konvikt wohnen.

7. Alumnen des theologischen Konvikts in Luzern,
welche befriedigende Jahresprüfungen bestehen, können

im dritten Studienjahr die Tonsur und die niedern
Weihen empfangen.

8. Junge Priester, welche sich noch weiter wis-

senschaftlich ausbilden oder akademische Grade erwer-
ban wollen, können, wofern sie ihre Prüfungen gut
bestanden haben und die Bedürfnisse des Bistums nicht

dagegen sprechen, vom Bischöfe die Erlaubnis und un-

ter Umständen selbst finanzielle Unterstützung zu wei-
terer Ausbildung an einer Hochschule erhalten.

(Fortsetzung folgt.)

Vaterländische Erziehung.
Ansprache der hochwst. Schweiz. Bischöfe

an die

Gläubigen ihrer Diözesen
auf den

Eidgenössischen Bettag 1918.
—>X<—

(Fortsetzung.)

Wissen und Gewissen.
Wissen und Fertigkeiten zu besitzen reicht nicht aus.

Es muss Gewissen vorhanden sein, und das Gewissen

wird gebildet, geleitet und gestärkt durch die Religion

und deren praktische Ausübung. Ohne den religiösen

Sauerteig bleibt die Erziehung und Schulung ohne Mark

und Kraft. Ohne das Fundament der Religion fehlt dem;

öffentlichen Wohle in betrübten, armseligen Zeiten der

Hait und der Aufschwung. Und ist schon bisher beim- so-

genannten Gesinnungsunterrichte in vielen Schulzimtnern

und Hörsälen die Religion im; allgemeireen und die katho-

lische Kirche im besondern auf eine Weise behandelt

worden, die zum Widerspruche herausforderte, was liesse

sich erst erwarten, wenn auf dem! Boden einer rein

staatsbürgerlichen Erziehung religionsfeijndliche Piartei,-

leidenschaft ihre Schleusen öffnen würde? Ist es doch

Tatsache, dass an der selbstsüchtigen, vaterlandsfeind-

liehen Stimmung in einem Teile der heutigen Jugend

gerade die religionslose Schulbildung eine Hauptschuld

trägt. Wer der Jugend die Religion entreisst, raubt ihr

damit auch die Vaterlandsliebe. Wer in der Jugend den

Glauben an Gott und an die Gebote Gottes zerstört,

der zerstört dadurch auch die Achtung vor der irdischen

Obrigkeit und den Gehorsam' gegen die Staatsgesetze,

Auch für das zeitliche Wohl gilt der Grundsatz:: „E'"
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anderes Fundament kann niemand legen, als das, wel-
ches gelegt ist, welches Jesus Christus ist" (I. Kor.
3, 11). ^

Bisherige staatsbürgerliche Leistungen.
Es wäre auch unrichtig, zu behaupten, die vaterlän-

dische Erziehung sei bisher vernachlässigt worden. In
unseren christlichen Schulen ist die Jugend von alters
her bis auf den heutigen Tag zur Vaterländsliebe und
zur gewissenhaften Erfüllung aller sittlichen und recht-
liehen Pflichten gegen das bürgerliche Gemeinwesen an-
geleitet worden, und unsere christlichen Schulen haben
auch ihr Möglichstes getan, die Schüler vor dem Gift-
hauche der vaterlandsfeindlichen, revolutionären Gesin-
nungeh unserer Zeit zu bewahren. Und: das haben un-
sere christlichen Schulen getan, 'weil der erste und
oberste christliche Lehrmeister, unser Heiland Jesus
Christus, befohlen hat: „Gebet dem Kaisieir, was des

Kaisers ist, und Gott, wiasi Gottes, ist" (Matth; 22,21).
Im gleichen Geiste werden unsere christlichen Schulen
auch in Zukunft wirken, und: liesse mjan sie sich freier
entfalten und wlürde män sie eher fördern, statt hin-
dem, unser Lan'd und Volk; dürfte tier Zukunft yiel ruhi-
ger und vertrauensvoller entgegenschauen.

Mehrleistungen: aber keine Irrwege.
In den Fächern der Vaterland'skunde kann zur Ver-

mehrung und Befestigung der dem; Staatsbürger nötigen
Kenntnisse ja noch manches geschehen, besonders auch
an" den höheren Lehranstalten. Aber das ist möglich,
ohne den religiösen Unterricht auszuschalten oder zui

beschneiden und ohne dass an den höheren Lehlran-
stalten das Studium der altklassischen Sprachen, na-
mentlich der lateinischen, zum Schaden der allgemeinen
Bildung verkümmern muss.

Für den sogenannten staatsbürgerlichen Unterricht
sind Lehrbücher erschienen, die den Staat als die Quelle
alles Rechtes und aller Gesittung ausgeben, die ihm;
diç Oberherrschaft auch auf dem religiösen und sitt-
liehen Gebiete zuschreiben und die Kirche, die von
Gott gesetzte höchste irdische Autorität in Sachen der
Religion und Sitte, vollständig verkennen oder sie besten-
falls als ein Werkzeug in der Hand der Staatsgewalt zür
Niederhaltung revolutionärer Bewegungen gelten lassen.
Solche Begriffe widersprechen aber der christlichen Lehne,
and sollten sie gar noch! die Grund- 'und Leitgedanken
ties gesamten Unterrichtes werden, so müsste die Ju-
»end auf eine Bahn geraten, die nicht dort ausmün-
dot,'wohin das Wort Christi weist: „Lasset die Kleinen

mir kommen und wehret es: ihnen nicht" (Mark. 10, 14.)

(Fortsetzung folgt.)

Internationale Witterungen des Friedens.

Reagens und Agens. — Ein diplomatisches Versailles? —
Ein kluftartiger Widerspruch bei Wilson? — Rede Hertlings.

Die Note Burians war nach dessen eigener
Ansicht ein die Lage klärendes Reagens und zu-
gleich ein bleibendes Agens des Friedens. Die
tiüge Antwort Wilsons und Clecemenceaus, bevor jede

neutrale Unterstützung offiziell oder offiziös sich da-
zwischen legte — wozu die Haagerkonvention
den neutralen Staaten das Recht gibt, mit der Begrün-
dung: eine solche Intervention dürfe von keiner Seite
als unfreundliche Handlung betrachtet werden — be-
weisen erst recht die Bedeutung der Note. England
hat sich bis jetzt die Türen für ein späteres Aufgreifen
der Note offen gelassen. Die „Times" rufen nach
einem diplomatischen Versailles d. h. nach
einer einheitlichen Leitung der diploma-
tischen Kontrolle der Entente: „Es könnten
Friedensoffensiven folgen, die bestimmter
seien und die möglicherweise weniger leicht
behandelt werden könnten ." — Wilsons
kurze Antwort schloss nicht jeden Friedensweg aus.
Wenn aber die telegraphisch übermittelte Aeusserung
Wilsons wahr wäre: „falls auch Oesterreich meine 14

Punkte annimmt, öffnet sich doch kein Friedensweg" —
stände alles internationale Vertrauen und jede Ver-
handlungsmöglichkeit — vor einem Abgrund, den
Wilson nicht verantworten könnte. Die Rede Hert-
lings, dessen Kanzlerschaft wohl nicht gestürzt wird,
ist für die innerpolitische Ausgestaltung Deutschlands
(preussische Wahlrechtsfrage u. s. f.) von höchster
Bedeutung. In Bezug auf die Auslandspolitik
ist die Stelle : dass auf Grund der Wilson'sehen Punkte
sich Friedensverhandlungen denken Hessen, von hoch-
ster Bedeutung. Die hochgehaltene Friedensstim-
mung ist eine Tat Hertlings. Voll berechtigt war
die Schärfe gegen Clemenceau. Eine weitere Par-
lamentarisierung der Regierung steht bevor. Vom
Reichstag und der neuen Ausgestaltung der Regierung
erwartet die Welt — das voll erlösende Wort über
Belgien. — Auffällige wiederholte Fliegerangriffe auf
deutsche Krankenhäuser und Lazarette durch franzö-
sische und englische Luftschiffer verursachen grosse
Erregung in neutralen Kreisen. Sollte das geflissentlich-
systematisch geschehen, so bedeutet es einen ungeheuer-
liehen Bruch des Völkerrechts. Solche Handlungen sind
Todfeinde aller Friedensbestrebungen.

St. Michael,
Asketisches und Homiletisches.

Fest des hl. Michael, dupl. II. Cl. fällt dieses
Jahr auf einen Sonntag und verdrängt die Sonntagsli-
turgie bis auf Komemoration und Evangelium. Ein
Blick in die Engelwelt: Die Gestalt des hl. Mi-
chael. I. Michael ist der Heerführer im
Kampfe gegen Satan. Davon berichtet die Apo-
kalypse und der Judasbrief und mittelbar die ganze
Heilige Schrift. Vgl, Apok. 12,7 ff. und 12,1 ff. Dieses
Kapitel der Apokalypse — das rückwärts blickt in die
Urzeit und vorwärts schaut in die Endzeit mit Begleit-
gedanken, für jede kritische Weltzeit —kann so ver-
standen werden. Als die Geister nach ihrer Er-
Schaffung und herrlichen Ausstattung noch in den
Räumen des Weltalls (nicht im Himmel, in der
Gottschauung) ihre Prüfung zu bestehen hatten, zeigte
ihnen Gott im Bilde, in innerlichen Geistideen

L
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ein Wesen, das unter ihnen stand — ein
Weib mit der Sonne bekleidet (mulier amicta sole Apk.
12, 1 ff.), Maria, die Mutter des Mensehgewordenen —
und zugleich mit ihr die Kirche, die den menschgewor-
denen Sohn Gottes der Welt bringt, beide siegend unter
ungeheuren Stürmen und Schwierigkeiten, unter Ge-
burtswehen der Welt. (Apok. 12, 1 ff.) „Glaubt ihr,
dass Gott, der Sohn Gottes einst im Demutskleide von
Wesen, die unter euch stehen, als Mensch
mit einer Mutter erscheinen kann und will?" — „dass
Gott sein Herrlichkeitswerk aus der Niedrigkeit er-
blühen lässt?" Daran stiessen sich eine Schar der ho-
hen Geister Stolz-Sünde Glaubensverweigerung Der
•Führer Luzifer wirbt sich einen Anhang. Furchtbarer
Geisterstreit Geisterempörung Da bricht Michael her-

vor. (Apok. 12,7 ff.) Wer ist wie Gott? Kampf für
Gott Geistersieg über die Abgefallenen!
Sturz Luzifers Satan! Hölle! Apok. 12, 7 ff. genau
nachlesen, beachten und betrachten Vgl. etwa Dog-
matik von Pohle : Engelsturz — Michael mit seinem

Anhang hat gesiegt. Applicatio practica. In un-
sern Versuchungen und Stürmen machen sich nicht bloss

Angriffe von Fleisch und Blut, sondern auch An-
griffe Satans und seines Anhangs geltend.
Michael ist unser Vorbild in diesem Kampfe! Ver-
gleiche Lectio brevis der Komplet aus 1. Petrusbrief
5,8—9. Vgl. insbesondere klassische Stelle über die

colluctatio cum Satana. Ephes 6,12. Wort-
lieh anführen Im Einzelnen a) Eigenkämpfe
In Glaubenskämpfen — sofort wie Michael: Wer ist
wie Gott Auctoritas Dei qui nec falli nec fallere
potest! Ich unterwerfe mich den Geheimnissen Gottes
auf Gottes Wahrheitswürde hin. Michael stehe uns
bei. b) Oeffentlichkeitskampfe : Halte dich an die Be-

kenner des Glaubens, hilf sie zusammenscharen — im
Militär — in den Vereinen — bei Prozessionen — im
Sonntagsgottesdienst — im öffentlichen sozialen und
politischen Leben: Michael et angeli ei us praelia-
bantur II. Michael ist der Heerführer in
der Art und Weise des Kampfes gegen alles
Gottfeindliche. Michael kämpfte mit Kraft —
aber nicht mit Eigenstolz — in grosser Demut

gegen Gott, Gott gleichsam das Endgericht überlassend.
Leo XIII. mahnt: wenn die Feinde lästern, mögen die
Katholiken doch eine der Sache würdige Sprache
führen und eine dem Heiligen geziemende Taktik wäh-
len. Der Brief des Apostels Judas hebt eine von einem
apokryphen Buch berichtete aber in diesem Falle
wahre Tatsache heraus. Satan wollte nach dem Tode
des Moses die Menschen zu einer abgöttischen Verehr-
ung des Grabes und des Leichnams des Mo-
ses verführen und suchte letztern in sei-
nen Besitz zu bringen. Da erschien Michael und
stritt mit Satan um den Leichnam des Moses. „Aber
Michael wagte es doch nicht, ein lästerndes Fluchurteil
auszusprechen, sondern sagte: Imperet tibi Deus!
Der Herr gebiete dir —". Judasbrief Vers 9. (Vgl.
Gebete nach der hl. Messe

Satan der Drache führt einen ungeheuren Kampf
gegen den zweiten Moses, den Führer des N. Testa-

mentes. Er versucht Maria mit dem Christuskinde, die

Kirche mit der Christuspredigt von der Erde, von der

Oeffentlichkeit hinwegzuspülen mit einem Strom

der Verfolgung (Apok. 12,15 ff). Da tut Kampf not

unter Michaels Führung, aber nicht mit — katholi-
schem „Stolz", der allzusehr das Ich sucht, sondern

mit Michaels Demut, und im Vertrauen auf die Vor-

sehung, die oft dahinwirkt, dass die Erde d. h. Welter-

eignisse gleichsam den Mund öffnen und den Strom

verschlingen. Apok. 12,16. (Vgl. unsere Schrift: Wie

kann Gott dem Weltkrieg zuschauen S. 41 ff.)
Das Thema liesse sich noch weiter durchdenken.

III. Michael ist der Heerführer zum Frieden.
a) Er führt die aus dem Fegfeuer befreiten Seelen

der leidenden Kirche ins himmlische Licht (Offertorium
der Requiem-Messe). Gebet für die Verstorbenen unter

der Fürbitte des hl. Michael.
b) Er trägt unsere Opfer für den innern und äus-

sern Frieden vereint mit dem Opfer Christi, gleichsam

von der hl. Messe weg in den Himmel. Kanon nach der

Wandlung: Jube haec perferri per manus
Sancti angeli tui etc. Engeldienste in der Offen-

barung, Engelverehrung Michaelsverehrung am heu-

tigen Tage A. M.

Der Geist des Codex iuris canonici
von Prof. Dr. Ulrich. Stutz in Berlin.

Eine Besprechung.
(Schluss.)

Mit Recht hebt sodann der Verfasser hervor, dass

in Bezug auf das' Eherecht der Oedanke überall durch-

dringt, dass es! sich' hier um! die Regelung des Empfan-

ges eines S a k r a m entes' handle, das unter Assistent

und nach bestimmten gesetzlichen Formvorschriften die

Eheleute selbst sich spenden. Mit Nachdruck wird dar-

um hervorgehoben, dass' der (Wille, das' Sakrament zUi

empfangen, und damit u. a. der entsprechenden!

Gnade einer religiösen, katholischen Erziehung der Kin-

der teilhaftig zu werden, und dass damit bei Mischehen!

die katholische Erziehung der Kinder gesichert werde,

durchschlagend ist. Und daraus wird die Stellung der!

Kirche zu den Mischehen erklärlich und verständlich ge-

'macht. Wie sehr auf diesen Willen abgestellt wird, er-

gibt sich daraus, dass simulierte Ehen ohne weiteres

nichtig sind, dass elterliche Zustimmung bei Min-

derjährigen wohl ein erwünschtes, von den Seelsörgerit

zu betreibenden, aber nicht wesentliches Erfordernis

einer gültigen Ehe: ist. Stutz hätte noch beifügen können,

dass die, besonders in der Schweiz, im josefinischen!

Zeitalter so beliebt gewordenen Ehehindernisse des mam

gelnden Vermögens und dergl. dem kirchlichen Gesetze

nicht bekannt sind. Canon 1035 lässt kein Ehehinder-

nis gelten, das nicht durch das Kirchenrecht anerkannt

ist. Auch sollen keine eigentlichen Dispensgebühren er*

hoben werden, wlo Dispensen bewilligt werden, sondern

nlur eine modica aliqua praestatio, nur eine besehen

dene Kanzleigebühr, und diese nicht von Armen. — D*®

Ehe wird denn auch unter den Sakramenten, nicht etWÄ
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wie früher als besonderer Teil der Gesetzgebung, be-
handelt, und man glaubt, die Stimme weltgeschichtlicher
Ereignisse aus der-Ziert des fränkischen Königs Lothar, II.,
Heinrichs VIII. und Napoleons I. zu hören, wenn man
in Can. 1118 liest, class eine gültige Ehe durch keine
fn e n s c h 1 i c h e G e w alt u n d a u s k e i' n e m|

Grunde, ausser d,cm Tod, g e löst werden
k a n n. Das ist Geist, alter und neuer Geist des Kir-
chengesetzbuches.

Ueber den Geist, welcher das Gesetzbuch beherrscht
in Bezug auf das Verhältnis von Kirche und Staat, habjen
wir Hins oben bereits ausführlich ausgesprochen. Als!
Societas perfecta, als eine Körperschaft, die ihr Gesetz-
gebungSrecht aus sich selbst und von ihrem (Stiften C'hri-
stus dem Herrn herleitet, will die Kirche ihre eigenen
Verhältnisse selbst ordnen. Stutz, von seinem protestanti-i
sehen Standpunkt, kann sich bei ,all seinem Bestreben,
der Kirche gerecht! zu werden, nicht voll auf, diesen Stand-

punkt stellen. (Seite 116.) Es muss für einen Prote-
stahten schwer sein, sich loszumachen von der Idee,:
dass die Kirche Staatsanstalt sei. Er zeigt Verständnis
'für die Bestimmung des Codex, class der Geistliche
in der Ausübung des Kultus einzig und: allein von dem
kirchlichen Obern abhangen soll, und nicht vom Volk
oder von der weltlichen Gewalt, und für die Unabhängig-
keit des Heiligen Stuhles und der Papstwahl von jeder"
staatlichen Gewalt. Dagegen hat er seine Bedenken

'gegen die Beanspruchung der ausschliesslichen Ver-
fügung über die Kircheiiglocken für 'die kirchliche Au-
torität, iund zwar trotz dem' Vorbehalte abweichender
Gewohnheiten und obschon offenbar der Codex nuii
Glocken lim Auge hat, die zu kirchlichem' Zweck ge-
stiftet und geweiht sind. Er fürchtet, für das staat-,

liehe Plazet; er fürchtet die: zur Wahrung der Rechte

und 'der Freiheit der Kirche' vorgesehene Exkommunika-
tion gegen die Behinderung der kirchlichen Jurisdiktion
durch Erlassung von Gesetzen, Verordnungen und Ver-

fügu(igen, et fürchtet diesfalls für den recursus ab abusm,

er fürchtet Schriftenzensur und Bücherverbot — alles
'mit 'Rücksicht auf die vorn Staate geschützte Gewissens-
und Glaubensfreiheit.

Stutz tröstet sich aber damit, dass; bei; den heutigen
Verhältnissen alle diese Bestimmungen des Codex igno-
riert werden dürfen, da an ihre Durchsetzung Unter)

den heutigen Verhältnissen nicht mehr zu denken sei.

Dieser Standpunkt kann natürlich' nicht befriedigen. M;^g

er auch, von seinen Anschauungen befangen, mit sol-
'chen Straf- und Disziplinarvorschriften nicht einverstän-
den sein, sollte er doch anerkennen; dass' es sich bei;

den fraglichen Bestimmungen u m interne V e r e i n s-

disziplin der Kirche handelt, und dass die Spitze der-

selben nicht gegen den Stalat, sondern, gegen Mitglieder
der Kirche gerichtet ist. Ebensowenig ist einzusehen,

warum er sich darüber aufhält, 'dass die) Kirche für den'

Bischof das Recht in Anspruch nimmt, darüber zu wa-

then, dass in den Öffentlichen Schulen, seien sie staat-
lieh oder nicht, nichts dem' katholischem Glauben find den

guten Sitten widerstreitendes gelehrt werde. Auch diese
Bestimmung 'will ja kein staatliches Gesetz sein, son-

dern ein Kirchengesetz; auch diese Bestimjnung stimmt

mit dem Grundsatz überein, dass die Kirche, speziell'
durch ihre bischöflichen Organe, Gefahren für den Glau-
ben vom Volke abwehren soll.

So glaubt Stutz, noch in einer Reihe von andern;

Bestimmungen, wie z. B. in Bezug auf die Rechtsfähig-
keit der kirchlichen juristischen Personen, in Bezug auf
die Strafkompetenz, gegenüber Geistlichen, in Bezug auf
das Asylrecht der Kirche, betonen zu müssen, dass sich
idier deutsch'e Staat diese Verteilung der Rollen und
Abgrenzung der Kompetenzen nicht gefallen lassen

dürfe. Immerhin anerkennt er auch' hier den Mangel' an
aggressiver Tendenz, indem' er betont, dass eben di[e'

Klirche Idas ganze Erdenrund' umfasse, also auch die)

Gebiete, die nicht dem' deutschen Reich unterworfieni
seien. Namentlich aber beruhigt ihn die Tatsache, dass

der Codex bestehende, mit der Kirche getroffene Kon-
kordate und daherige Abgrenzungen des kirchlichen Juris-
diktionsgebietes unberührt lasse. Etwas' schwer liegt Hrn.
Prof. Stutz die Bestimmung auf dem| Magen, dass nur
Katholiken zur Ausübung des Kirchenpatronates über
katholische Kirchen fähig sein sollen. Es seien dadurch!
viele Patronate evangelischer Landesherfen gefährdet.
Ihm aber liegt es' ganz! besonders am Herzen, dass' der
Staat jaus Anlass der Kodifikation „keine Einbussle er-
leide" (Seite 125). Würden wiif diesen Grundsatz: gelten
lassen, dann müssten wir allerdings daran verzweifeln, dass

Missbräuche und josefinische Ueberbleibs'el, die sich irm

Laufe der Zeiten in verschiedenem Staaten angehäuft ha-
ben und von der Kirche nie gebilligt werden, je wie-
der einmal beseitigt werden könnten, und das 'entspricht
doch jwiohl dem' Geist d'es neuen Gesetzbuches nicht.

* **

Die weitern Abschnitte des Buches von Prof. Stutz)

können wir kurz behandeln.
Das Wesentliche, was für die Beurteilung des dem]

Qodex innewohnenden Geistes in Bezug auf den IZusam-

menhang mit dem Vaticanum, inl Bezug auf die Stellung
des Papstes und des Bischofs im' Kirchenregiment ' zu
sagen ist, haben wir bereits ausgeführt. Freilich Sind!

auch [diese Abschnitte als Beiträge zur Geschichte! des

Kirchenrechtes höchst interessant, und der Zivilist wird;
mit grossem Interesse speziell den Ausführungen über
die bürgerrechtlichen Einschläge des Codex folgen.

Im Allgemeinen kommt das' Gesetzbuch dem bür-
gerlichen Recht ausserordentlich weit entgegen. So in

Beziehung auf Rechts- und Handlungsfähigkeit, in

Beziehung auf Ehem'üiidigkeit (Stutz 197), namentlich!
aber darin, dass es für dlie zivilrechtlichem Wirkungen!
der Ehe ,ohne weiteres die bürgerlichen Gjesetze, an-,

erkennt. Damit wird z. B. 'die; Streitfrage gelöst, wasi

für Katholiken in Bezug auf dasl Zivilrecht Und Zivilrecht-
liehe Verhältnisse zu gelten habe, wenn! auf eine blosse
Zivilehe eine kirchliche Ehe n i c h t gefolgt ist, sei es

aus freiem Willen der betreffenden Ehegatten, sei .es,
weil nach Eingehung der Zivilehe, aber vor der kirch-
liehen Einsegnung, ein Eheteil gestorben ist.

Wie schon betont, erblicken wir den grössten Irr-
tum ides Verfassers darin, dass er in 'dem neuen Kir-
chenrechtscodex vatikanisches Kirchenrecht erblik-
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ken will. Man verzeiht aber ihm', dem protestantischen
Rechts'lehrer der Berliner Universität, diese Entgleisung
leichter, als einem' katholischen Blatt, das letzthin den
Satz sich leisten konnte, dass das: vatikanische Konzil
der längen Reihe der päpstlichen Machtbefugnisse auch
die Unfehlbarkeit des Papstes in Sachen des Glaubens
und der Sitten hinzugefügt habe. Derartige, ohne 'irgend-
welche nähere Einschränkung aufgestellte Sätze, in! ein'ötn'
katholischen Blatt, sind natürlich geeignet, die Begriffe
zu verwirren und unklare Vorstellungen auch in Bezug
auf die Entwicklung unseres Kirchenrechts in ttnserm!
Volk zu wecken. Wir möchten deshalb dem betr. Ver-
fas'ser das Studium' des Titels' Vi 1 des Gesetzbuches,
speziell der Can. 218—229, und des Titels VIII mit
den entsprechenden Qucllenvcrmerkcn des Kardinals Ga-

sparri dringend empfehlen.

In Beziehung auf die Stellung z'u/ni Zivilrecht hat
das neue Gesetz allerdings einei für den Juristen und
Soziologen hochinteressante Neuerung getroffen. Das

Wucher,verbot wird in eine unsern jetzigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen) entsprechende, neue Fassung
gebracht. (Vgl. Can. 1543 und 2354.) Wer fungible Sa-
chen ausleiht mit der Verpflichtung, dass das Gehe-
bene wieder in der gleichen Gattung zurü,ckerstattje!tj
werde, soll der Regel nach) dem! Wesen des Vertrages
entsprechend, keinen Gewinn daraus ziehen. Doch soll
es' gestattet sein, die gesetzlichen Zinse, in keinem' Falle
aber unmässige, Zinse, zu erheben. Ausgenommen ist
nur der .Fall, w|o die Umstände — dabei ist offenbar das

zu laufende Risiko verstanden — einem besondern eut-
sprechenden höhern Zins rechtfertigen.

Fassen wir das Resultat unserer Untersuchung zlh
sam'men, so können wir das Studium! des Werkes voir
Prof. Stutz unseren Theologen und Juristen, na'ment-
lieh aber unsern Politikern, nicht w!arm genug ans Herz
legen. Gerade weil diese Arbeit darauf ausgeht, das,

Gesetz „auf .Hetz und Nieren" Ju prüfen, iu!nd weil
die Kritiik eine schärfe ist und den Standpunkt des mo-
dernen Staates mehr wahrt, als nach unserm Dafürhalten!
nötig ist, wird sie den zukünftigem Politikern sehr gute
Dienste leisten. An der Kontroverse übt sich der Jurist,
weil er durch sie auf die Gegensätze aufmerksam ge-
macht wird. C'est la discussion, qui fait jaillir la vérité.

(Wir empfehlen das Buch, das im Verlag von Ferdi-
nand Enke in Stuttgart vor wenigen Wochen erschie-
nen ist, auch unsern Katholiken zu eifrigem! Studium;
und möchten nur wünschen, dass recht bald buch vom
schweizerischer katholischer Seite ein ähnliches Werk
erscheine, das sich ex professo mit den von Stutz auf-
geworfenen Fragen des Nähern beschäftigen kann.

Basel. Dr. Feigenwinter, Nationalrat.

Kirchen-Chronik.
f//7s/e</e//7. Herz-Jesu-Kongress in Einsiedeln.

Der Herz-Jesu-Kongress findet wegen neuer wachsen-
der Grippeepidemie nicht statt.

Meyer, Pfarrer, Bremgarten.

ß/s^tr/77 Zîase/. Die an der Spitze stehenden Ver-
Ordnungen des Hocliw'dst. Bischofes bedeuten einen
Markstein in der rechtlich-pastorellen Entwicklung der
Diözese iim Geiste d!es codex iuris canonici.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

Pfarre/.
Die durch den Hinscheid des HH. Kammerers Adolf

Reinle sei. frei gewordene Pfarrei Sulz (Fricktal) wird
hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Bewerber
wollen sich bis zum 15. Oktober nächsthim zwecks Auf-
Stellung der Dreierliste ad tramitem et tenorem Can.
1452 anmelden.

Solo th um) den 23. September 1918.

ZVe £/scAö'///c/ze /(a«z/r/.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen i

1. Für Bistumsbedürfnisse: Wiirenlingen Fr. 25, Rhein-
felden 10, Sulz 62.70.

2. Für Kirchenbauten in der Diaspora: Wiirenlingen Fr. 30.

3. Für das hl. Land: Wiirenlingen Fr. 40, Rheinfelden 20,

Metzerlen 14.25, Kreuzlingen 5.

4. Für den Peterspfennig: Noirmont Fr. 5, Würenlingen 40,

Rheinfelden 10, Buix 60, Metzerlen 15.90, Coeuve 40, Kreuzlingen 15.

5. Für die Sklavenmission: Würenlingen Fr. 45, Rhein-
felden 10, Metzerlen 12.50.

6. Für das Seminar: Würenlingen Fr. 40, Metzerlen 10.35.

Gilt als Quittung.

Solothurn, den 23. September 1918.

Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Mission.
a) Ordentliche Beiträge.

Uebertrag Fr. 19,432.02

Kt. Aargan : Leibstadt, Gabe von S. B. 30 ; Gabe
v. Ungenannt im Freiamt 300 ; Mumpf I. Rate 40;
Mettau 120 ; Boswil (dabei Spezial-Gabe von Un-
genannt 50) 110; Hornussen, Gabe aus der
Pfarrei 100; Sclmeisingen 31.55 ; Würenlos 63;
Waltenschwil 41; Dottikon 55; Oeschgen 20;
Baldingen 33; Birmenstorf 185; Brugg 150; Itten-
thai, Hauskollekte 33.50 ; Eiken (dabei Gabe von
E. F. 10 und E. B. 5) I. Rate 120; Zuzgen 75;
Zeiningen 80 ; Rheinfelden 60 ; Auw, Gabe von
Heinrich Brunner sei. 50 „ 1,697.05

Kt. Appenzell I.-R. : Appenzell, Gabe v. Ungenannt
durch HH. Curat Kaufhold „ 50.—

Kt. Baselland : Binningen „ 40.—

Kt. Baselstadt : Basel, Heiliggeistkirche, Missions-
bund des Jünglingsvereins „ 100.—

Kt. Bern: Bressaucourt 21; Courtedoux 27; Buix 50;

Burg, Hauskollekte 23 ; Bourrignon 60 „ 181 —

Kt. Glarus: Näfels „ 336.—

Kt. Luzern : Hitzkirch 1000 ; Luzern, von einem
Wohltäter 980; Willisau, Legat der Jgfr. Elise
Birrer sei Stadt 317.30; Malters, Hauskollekte
500 ; Vitznau, II. Rate 23 ; Müswangen 32 „ 2,852.30

Kt. Nidwaiden : Durch bischöfliches Kommissariat
à conto Beiträge 1200 ; Staus, Gabe der Zöglinge
am Kollegium St. Fidelis 180 „ 1,380.—
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Kt. Schwyz : Galgenen, a) Opfer 175 ; b) Stiftung
von Jgfr. Barbara Kessler sel. 10; Nuolen 31;
Ingenbohl, Pfarrei 764; Oberiberg 50

Kt. Solothurn : Breitenbach, Gabe von Ungenannt
200; Mariastein 63; Ramiswil 14.50; Härkingen 35

Kt. St. Gallen : Häggenschwil, von Ungenannt 80 ;

Lichtensteig, Gabe des HH. Cap. Hofstetter 10;
Rebstein, Legat von Jglg. Hermann Gruber sei.
200 ; Andwil, Vermächtnis von Jakob Hafner sei.
20; Bütschwil à conto Beiträge 1000; Buchs 39

Kt. Thurgau: Leutmerken, a) Pfarrei 65, b) Gabe
von Witwe Fröhli, z. Andenken an den verstorb.
Mann sei. 100 ; Bichelsee, a) Kirchenopfer 76 ;

b) Verschiedene Gaben 24; Uesslingen, a) Opfer 30;
b) Gabe von K. B. 20; Horn 115.50; Sommeri 50;
Gachnang 12; Paradies 15; Hüttwilen 40

'

Kt. Uri; Wassen 55.65; Seelisberg 150; Bristen 38.70

Kt. Wallis: Saas-Fee 80; Leukerbad 127 50

Kt. Zug : Zug-Oberwil, Gabe von Ungenannt
Kt. Zürich: Männedorf 153.89; Dübendorf 32; Koll-

brunn (dabei Männerverein 10, u. Jgfr.-Verein 10)
44; Pfungen 52; Uster 90; Zürich, St. Josef 143.20

1,030.-

312.50

1,349.--

547.50

244.35

207 50

10 —

515.09

b) Ausserordentliche Beiträge.
Uebertrag Fr. 76,617.37

Kt. Aargau : Vergabung von ungenanntem Land-
wirt im Freiamt „ 1,000.—

Kt. Glarus : Legät der Frl. Ida Müller sei. in Näfels „ 1,000.—

Kt. Obwalden : Gabe von Ungenannt in Obwalden,
mit Vorbehalt * „ 1,000.—

Kt. Solothurn : Vergabung von Ungenannt „ 20,000.—

Total Fr. 99,617.37
/ - —

c) Jahrzeitstiftungen.
Jahrzeitstiftungen v. Frl. Marie Müller in Petit Sancy

bei Genf mit 2 hl. Messen jährlich, in Neuhausen Fr. 300.—

Zug, den 23. September 1918.

Der Kassier (Postcheck VII 295): Alb. Hausheer, Pfarr-Resig.

Total Fr. 30,284.31

ßr/e/ftasfe/7.
Z., Z. Biographisches. Die Besprechung des wertvollen

Buches von Dr. Adolf Donders P. Bonaventura O. Pr. musste

wegen Raummangel noch einmal verschoben werden. A. M:

Verschiedenes, auch Fortsetzungen und Beantwortungen auf

Anfragen mussten wegen Raummangel zurückgelegt werden.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum :

Ganzjährige Inserate: 12 Cts
Halb- „ : 14 „* Beziehungsweise 26 mal.

Vierteljähr. Inserate * : 19 Cts.
Einzelne „ ; 24 „* Beziehungsweise 13 mal.

Inserate
Tarif für Reklamen: Fr. 1.S0 pro Zeile

P?i bedeutenden Aufträgen Rabatt.

Jwseratfew- AnnaAme spätestens .Dienstag morgens-

* Der Novembermonat =-
Deutschlands Totenklage. Von Dr. Paul Wilhelm non

Keppler, Bischof non Rottenburg. 16.—25. Tausend 8"
(48 5.) 50 Pf.

„ Jn diesem Büchlein meldet sich wieder einmal ein Uleister des
Wortes, der die sonst bekannten Gedanken durch die Schönheit der uon
ihm gewählten form uns geistig lebendig macht. Die Abschnitte : Schwe-
res Sterben, Çortleben auf rden ; und besonders die »Bekenntnisse uon
Sterbenden' wecken nicht nur ein Augenblicksgefühl, sondern treffen das
Innerste unserer Seelen. Von besonderem Werte für alle, die unseres Vol-
kes Zukunft lieben, ist dann noch ,Der Toten Testament'. Will einer für
sich eine stille Totenfeier halten, dann greife er einmal nach diesem Büch-
lein. r wird auf Höhenwege kommen, die er sonst nicht findet."

(Deutscher ITlerkur, Çreiburg i. Br. 1917 Flr. 22 [Dr. Heldwein].)
HJaS kein Huge gesehen. Die etoigkeitshoffnung der

Kirche nach ihren lehrenfscheidungen und Gebeten dar-
gelegt. Von Dr. Cngelbert Krebs. 2. und 5. Auflage.
12" (X u. 206 S.) Ol. 2.80; in Pappband m. 5.80
„Jede Ueberschwenglichkeit uerschmähend, baut der Verfasser seine

Gedankengänge auf dem soliden Çundamente der kirchlichen Cehramts-
entscheidungen und Gebete auf, und wo er Vergleiche heranzieht, da ge-
braucht er sie nicht, um Wahrheiten zu überspannen, sondern zu be-
leuchten und uerständlich zu machen. Der Theologe, der so uieles ab-
weisen muss, was Ungesundes, Ueberfriebenes, ja total Wideroernünftiges,
ja als reine Geschichtsmacherei in so manchen sog. frommen Büchern über
das Jenseits, über Çegfeuer, — das Kapitel über das Ç e g -

teuer in diesem Buche ist geradezu klassischzu
nennen — und Himmel steht, freut sich, hier auf einen feinen Theo-
logen zu stossen, der die klaren spekulatioen Schätze, die beim heiligen
Thomas sich finden, kennt und ausbeutet. Der Taie aber wird überdies
angemutet durch die schöne Sprache und den warmen Ton, der das ganze
durchfliesst. Die Abhandlungen zeigen eine besondere Zartheit und Jnnig-
keif, weil sie nur die weitere Husführung non Unterredungen sind, die
der fromme Verfasser mit einer ihm nahestehenden Verwandten gehalten,
um sie auf den Tod vorzubereiten. So ist es für Geistliche und gebildete
Caien ein gar empfehlenswertes Büchlein." (Rektor Hemeler, lunkersdorff.)

Totendank. ein Trost- und Gedenkbüchlein aus den Wer-
ken des Abraham a Sancta Clara. Allen Kriegsleid-
tragenden gemidmet non Dr. Karl Bertsche. 8" (VIA
und 120 S.) m. ig
Hier lernen wir eihmal den guten alten P. Abraham in seiner ganzen

echfdeufschen Gemütstiefe und Glaubensglut kennen und schätzen, der in
schwerer Zeit zu einem wahren Führer des Volkes geworden. Wohl noch
selten ist in deutscher Sprache die Hiebe über das Grab hinaus so ein-
dringlich ja erschütternd gepredigt worden, wie in diesem Büchlein. s
wird überreichen Trost und Segen ausgiessen über der weltweiten Wal-
statt der Gegenwart.

Der freund der armen Seelen oder die katholische
lehre uam jenseitigen Reinigungsorfe. Von Stephan
Binet S. 3. und P. Jennesseaux S. 3. 3. Aufl. heraus-
gegeben uon 3. illilz S. 3. 12" (XIV und 352 S.)
m. 2.40; geb. m. 3.—
Bischof uon Keppler, dessen „Armenseelenpred-igt" weite Verbreitung

fand, rechnet dies Buch zum Besten, was unser Schrifttum auf diesem
Gebiete besitzt.

Der Hllerseelenmonat. Von St. Bosenbach S. 1. 5. Aufl.
uon H. 3. nix S. 3. 24" (VIA u. 310 S.) 90 Pf. geb. m. 2.40

Von unsern Coten. 4. ïeldbrief uon Heinrich lllohr.
70. Tausend. 12» (16 S.) 15 Pf., 100 Stück JTI. 10.-

Die Hrmenseelenpredigt. von Dr. Paul Wilhelm uon
Keppler, Bischof uon Rottenburg. 4. u. 5. Auflage. 8»

(VIA u. 208 S.) AI. 2.— ; geb. m, 2,80
„Das Schönste und Beste, was man uon den armen Seelen jetzt

lesen kann. Dass der Titel nur die Flichtpriester nicht uon dem Buche
zurückhalte, nur wenig ist uornehmlich für Priester bestimmt ; fast alles
ist für jeden gebildeten Katholiken uerständlfch
und empfehlenswert..." (Holiand, Breslau 1914, 2. Heft.)

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg i. Br. : : Durch alle Buchhandlungen ZU beziehen. I
Soutanen und Soutanellen

für die hochwürdige Geistlichkeit liefert in anerkannt vorzüglicher

Ausführung und bei äusserster Berechnung.

Robert Roos, Masschneiderei, Kriens b. Luzern.

Gebetbücher sind zu beziehen durch
Räber & Cie.. Luzern.
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Fraefel & Co., St. Gallen
Anstalt für kirchliche Kunst — Gegründet 1883

empfehlen alch zur Lieferung von

Paramenten und Fahnen
in solider und stilgerechter Ausführung zu vorteilhaften Preisen

B.et. Ingerichtet® Stloker.U und Zalchnung.atellere.
Raiohe Auswahl eigener ParamentenStoff«

In vorzüglloher Qualität (Sohwelzer-Fabrlkat).
Kunstgerechte Restauration alter Par&mente.
ferner alle kirohi.Gefäsae. Metallgeräte,Statuen,
Krippen, Kreuzwegatationen, Teppiche etc. etc,

Ofierten, Kataloge und An3ichteendu. gen auf Wunsch zu Diensten-
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Kurer & Cii in Wil, Kanton
St. Gallen

Casein nnstalt fur kirchl. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente

Kirchenfahnen

Vereinsfahnen

wie auch aller kirchlichen Oe-
fasse, Metallgeräte etc. etc.

Kelch« '

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen |

Teppiche Statuen

Blumen Gemälde

Reparaturen Stationen

Offerten, Kataloge und Muster stehen kostenlos zu Verfügung.

Jüngerer lediger, solider Mann
sucht für sofort oder möglichst bald
einen Posten Sakristail

si» oder Messmer.
Wenn möglich an grössere Kirche,
eventuell Wallfahrtsort. Würde auch
je nach Umständen Aushilf -Posten
annehmen. E W

Haushälterin treu''*
zuverlässig, we che 12 Jahre bei einem
geisll. Herrn gedient und diese Stelle
durch Todesfall verloren hat, wünscht
wieder ähnliche Stelle. R K

Eine erfahrene

Haushälterin
welche schon bei Geistlichen gedient
sucht Stelle. Geht auch als Aushilfe.

Brave tüchtige
Pfarrhaushälterin
sucht Stelle. Zeugnis und Referenzen
zu Diensten. Gefl Offerten unter
Chiffre J H an d'e Exped. d. Blattes.

Priesterkragen
(sogen. Leokragen

Prima 4fach Leinen und
I in Hartgummi 4 und 4*/ü cm. I

Höhe, für jede Halsweite |
passend ; ebenso Colarcra-

I vatten liefert
Anton Achermann,

Stiftssakristan,
Kirchenartikelh and lung.

Luzern.

Sautier & Cie.
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherhof
empfehlen sich für alle ins Bankfach

einschlagenden Geschäfte.

Opferstocke
sind in versch. Ausführung vorrätig

Tabernakel p,8t,
Kassaschränke

teuer- und diebsicher erstellt,

L. Meyer -Burri
Kunstschlosserei, Kassafabrik

Vonmattstrasse 20, LUZERN
Gefl. genau auf Firma achten.

Coui$ Ruckll
«i- ßoldfcbmUd -(#

Cujcrn Babnhofttraßc to
empfiehlt sein best eingericht. Atelier-

Uebemabme von neuen kirchlichen
Beraten in Bold und Silber, sowie

Renovieren, Uergolden und Uersilbem
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung,

MESSWEIN
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
beeidigter Messweinlieferant.

Sichere und rasche Heilung von
"WJT und dickem Hals
I# 'MrtWlT durch uns. Kropf-
1% l lllll geist. Vollkom. un-111 UVwX schädl. Hilft auch

JT in altern u. hartn.
Fällen. Sicherer Erfolg garantiert,
1/2 Flasche Fr. 2.50. 1 Flasche Fr. 4.—
Prompte Zusendung durch die (PlüU)

Jura-Apotheke Biel.

Das IDEAL

aller Gerüste
ist das za 215S g

Blitz-

Gerüst
(ohne Stangen)

Mietweise Erstellung

kompletter Gerüste

durch die

,fi.
Zürich VII

Ursen-Kirche, Solothurn, mit „Blifz' -Geriiste eingerichtet, absolut freier Verkehr Steinwiesstrasse 86

J H 7301 B

St.

<*

HebelbüdieBS

ooa flmbfos- ZürSer, Piarrer:

Kiriderglüöi!

;:Jngendglüdt! ;
Das tüalire Elieglüßl

^ HimmelsglQdfl
Eterlc, Külik & Clc„ Elnsledein.


	

